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 Veröffentlicht am 18.09.2019

Norm

VersVG §50

VersVG §54

1. VersVG § 50 heute

2. VersVG § 50 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 54 heute

2. VersVG § 54 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Eine Versicherung nach Positionen liegt dann vor, wenn im Vertrag zwischen mehreren Sachinbegri4en unterschieden

und für jeden eine eigene Versicherungssumme gebildet wird. Sie liegt auch dann vor, wenn am Ende eine

Gesamtversicherungssumme gebildet wird. Die Rechtsfolge der Bildung von Positionen besteht darin, dass jede

Position im Hinblick auf Versicherungswert und Versicherungssumme so behandelt wird, als würde ein eigener

Versicherungsvertrag vorliegen.
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